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Geschäftszahl: 2020-0.036.557

Zivil- und Katastrophenschutz; Nationaler Zivil- und Katastrophenschutz 

Evakuierungs Protokol [#1880]

Sehr geehrter ████!

Bezugnehmend  auf  Ihre  Anfrage  zu  Evakuierungsplänen  darf  mitgeteilt  werden,  dass 

Angelegenheiten  der  Katastrophenhilfe  in  die  Zuständigkeit  der  Bundesländer  fallen. 

Darunter fallen auch allfällige Evakuierungsmaßnahmen vor oder nach Naturkatastrophen. 

Evakuierungen in Zusammenhang mit radiologischen Ereignissen und Strahlenschutz fallen 

in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit, Regionen und Tourismus.

Evakuierungspläne werden aber auch im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes etwa für 

öffentliche Gebäude und Krankenhäuser erstellt. Der Vorbeugende Brandschutz ist dem 

Feuerwehrwesen zuzuordnen, das durch die Gemeinden vollzogen wird.

07. Februar 2020

Für denBundesminister:

AL Mag. Robert Stocker
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